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Pendlerpauschale (Autobürger-Geschenk)

Noch 2008 wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob die 1938 eingerichtete Autopendler-Pausachale mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Der Bundesfinanzhof hält die ab 1. Januar 2007 geltende Regelung für verfassungswidrig. Wonach Fahrtkosten erst ab dem 21. Kilometer von der Einkommensteuer absetzbar sind. Der Verzicht auf Abzug der Fahrtkosten zum Arbeitsplatz bedeutet eine Steuervereinfachung und ermöglicht eine Steuersenkung und einen gerechteren Umweltlasten-Ausgleich. Die Rückkehr zur Regelung 1938 hätte auf jeden Fall Steuerausfälle von 2,5 Milliarden zur Folge, die dann mit höheren Einkommens-steuersätzen kompensiert würden. Auch wegen der breiten Angebotspalette von Alternativen zur Auto-Mobilität sind „Autobürger-Geschenke“ von vor 70 Jahren im 21. Jahrhundert eine anachronstisch-reaktionäre Besitzstandswahrung.

Es erben sich Gesetz und Rechte, wie eine Ew`ge Krankheit fort. An dieses Goethe-Wort fühlt sich erinnert, wer die Diskussion zu Steuer-Vereinfachung und Subventionsabbau verfolgt.

Ein Beispiel unter vielen ist die Auto-Pendlerpauschale - jetzt grün-beschönigend Entfernungspauschale genannt. Dieses Bürgergeschenk wurde 1938 zusammen mit Reichs-Garagenordnung, Volkswagen-Sparbrief mit breiter Motivation zum Autokauf von der Deutschen Reichsregierung in unser Steuersystem eingeführt. Jedem Deutschen seinen Volkswagen für 999 Reichsmark! Das Auto-Land Amerika sollte eingeholt und überholt werden. Ähnlich dem Model-T-FORD sollte in Wolfsburg ein robust-ein-faches, sehr kostengünstiges Auto gebaut werden. Die Engländer wollten den Beetle als Reparation 1945 nach verlorenem Krieg nicht haben. Der Volkswagen-Siegeszug ist Teil des Wirtschafts-wunders.

Das Auto hat Freiräume und neues Lebensgefühl geschaffen. Es verursacht allerdings auch hohe Umweltschäden Tag für Tag: zerschneidet Landschaft, schafft Blechkasten-Ödnis auf verparkten Straßen, vernichtet durch autogerechte Großmärkte mittelständischen Einzelhandel in unseren Städten.

Das Autobürger-Geschenk von 1938 ist ebenso wie die zur Finanzierung der Kaiserlichen Hochseeflotte um 1900 eingeführte Sektsteuer bis heute geblieben. In beiden Fällen ist die Begründung und Notwendigkeit längst fortgefallen.

In keinem anderen Auto-Land der Welt gibt es ähnlich großzügig dotierte Steuergeschenke für Automobilisten. Nach liberaler Auffassung soll der Staat das Steuerrecht nicht missbrauchen zur Konsumlenkung und Durchsetzen von Wirtschaftsplan-Ideen. Zweck der Steuererhebung ist nicht Wahlgeschenke zu verteilen oder den Bürger ideologisch zu bevor-munden. Steuern sollen dem Staat verlässliche Einnahmen verschaffen, für die ihm nach Verfassung und Gesetz übertragenen Aufgaben. Zu diesen Aufgaben gehört ganz sicher nicht die Förderung einzelner Wirtschaftszweige (warum auch nicht um einen Kinderspaß zu fördern, die Steuer-Absetzbarkeit beim Gummibärchen-Kauf oder den Besuch eines Walt-Disney-Land-Center überprüfen)?

In der Mehrzahl anderer Länder gibt es keinerlei steuerliche Abzugsfähigkeit gefahrener Autokilometer - zum Beispiel gilt dieses „Werktor-Prinzip“ in den USA, Großbritannien, Kanada, Griechenland, Spanien, Griechenland, Irland, vielen lateinamerikanischen und asiatischen Ländern. In Portugal erhalten auch Fußgänger eine Entfernungspauschale. Fahrtkosten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz sind auf keinen Fall allein beruflich veranlasst (wie Verfechter der Autopauschale fälschlich behaupten), sondern viel mehr durch die gewollte und gewählte Form der Lebensführung mit Haus zum Drum-Herum-Gehen im Grünen und billigem Bauland außerhalb der Großstadt und Ballungszentren.

Welch weite Wegstrecke jemand von seinem Arbeitsplatz wohnt, wie er zu seinem Arbeitsplatz kommt, ob mit Fahrrad, in einer Auto-Fahrgemeinschaft oder mit eigenem Wagen, zu Fuß, mit Rollschuhen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist seine Privatangelegen-heit. Zu überlegen wäre äußerstenfalls ein typisierender Werbekosten - oder Arbeitnehmer-Pauschbetrag in der Steuererklärung, bei extrem hohem Transportaufwand zur Arbeitsstelle. Dies ist die Lösung für Fernpendler in Dänemark und in den Niederlanden. 

Die deutsche Autopendler-Totalpauschale ist überflüssig wie ein Kropf. Auto-Pendler-Subventionen braucht unsere - im übrigen wirtschaftlich stabile - Autoindustrie weiß Gott nicht mehr. Kappung ist Wischiwaschi der rotgrünen Bundesregierung, aus nackter Haushaltsnot.

Zur dringend notwendigen Steuervereinfachung oder zur Steuergerechtgkeit trägt dies nichts bei. Im Gegenteil. Berücksichtigt muß auch werden, daß die für Autoanfahrt aufgewendete Energie, Zeit, Nervenanspannung - auch schon bei Kurzstrecken in autoskleros-hektischer Großstadt - der Konzentration und professionellen Routine am Arbeitsplatz abträglich. Daher subventionieren viele Arbeitgeber Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ihrer Mitarbeiter oder richten einen betriebseigenen Shuttle-Service ein.

Wer  in die Nähe seiner  Arbeitsstätte umzieht, hat mehr Zeit für seine Arbeit, aber auch mehr Zeit für Familie und private Anlässe, weil ein Großteil der AutoAufwandKosten entfallen. Es gäbe Gründe statt  Pendlerpauschale einen Steuerfreibetrag für Umzugskosten veranlaßt durch höhere ArbeitsEffizienz einzurichten. 

Aus steuersystematischen und aus Umweltgründen jedenfalls gehört die Pendlerpauschale seit langem ganz abgeschafft. Wer der Stadt entflieht und dazu beiträgt die Landschaft zu zersiedeln, wer Ballungszentren die für Erhalt ihrer Infrastruktur notwendigen Steuereinnahmen entzieht, obwohl von deren Wirtschafts-, Kultur- und Job-Angebot auch jeder Pendler lebt, hat sich für eine bestimmte Lebensform entschieden, für die er dann auch   die Folgekosten, einschließlich des Preises für seine Umweltsünden allein tragen muss.

Ganz sicher ist der Pendler auch in Zukunft - schon wegen fortschreitender Individualisierung der Lebensstile und Mobilitätsprofile - keine vom Aussterben bedrohte bundesdeutsche Spezies. Jeder kann pendeln mit oder ohne Automobil soviel, wann und wohin er will. Den Staat und seine Steuerpolitik geht das nichts an.

Menke-Glückert (Update September 08)

Erschienen liberal Heft 2 / Juni 2004 / als ZWISCHENRUF zur nur-steuerrechtlich geführten Autopendler-Diskussion.

Siehe auch BVMW-Thesen zur Einfachsteuer in www.nachhaltigermittelstand.de/Lexikon und www.stiftung-marktwirtschaft.de Argumente gegen Neubelebung der Entfernungspauschale.

